
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Quenstedt 

für das Haushaltsjahr 2022 

Aufgrund des $ 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Juni 
2013 (GVBl. LSA 8.288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Ge- 
meinde Groß-Quenstedt die folgende, vom Raı in der Sitzung am 
12.05.2022 beschlossene Haushalissatzung erlassen: 

$1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde Groß-Quenstedt voraussichtlich anfallen- 
den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein- 
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
1. im Ergebnisplan mit dem 

   
  

    

29 Gesumtbeirag der Erträge auf 904.900 
Euro 

) _Gesamiberrag der Aufwendungen auf 1.121.900 
Euro 

2. im Finanzplan mit dem 
a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 849.700 

Verwaltungstäigkeit auf Euro 
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 1.005.800 

Verwaltungstätigkeit auf Euro 

©)  Gesamiberrag der Einzahlungen aus der Invesüi- 39.300 Euro 

tonstätigkeit auf 
d)  Gesamubetrag der Auszahlungen aus der Invesü- 18,500 Euro 

©) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finan- 0 Euro 
zierungstätigkeit auf 

N Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finan- 138.600 
zierungstätigkeit auf Euro 

festgesetzt. 

82 

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt 

83 

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt. 

84 

Der Höchstbetrag der l.iquiditätskredite wird auf 1.550.000 Euro fest- 

gesetzt. 

$5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt fest- 
geseizt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft400 v. H. 

(Grundsteuer A) auf 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

300 x. H. 

JO vH. 

86 

Gemäß $ 4 Absaız. 4 der Hauptsatzung in der Kommune in Verbindung 
mit $ 105 Kommunalverfassungsgesetz werden unerhebliche über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 
2.500 € festgesetzt. Darüber hinaus entscheidei der Rat. 
Zweckgebundene Zuwendungen oder zweckgebundene Spenden sind 
entsprechend ihrer Verwendung, unabhängig von der Höhe der bereit- 
gestellten Mittel fortzuschreiben und einzuseizen. 
Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Budgets sind ge- 
genseitig deckungsfähig. Erwirtschaflete Mehrenräge/Mehreinzahlun- 
gen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen 
im Budget herangezogen werden. 
Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden für einseitig 
deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt 
Mehraufwendungen bzw. zusätzliche Aufwendungen bei bilanziellen 
‚Abschreibungen gelten als üher- bzw. außerplunmäßig genehmigt 
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen werden ganz 
oder teilweise für übertragbar erklärt. 

  

Groß Oupnstasl, den 27, Juni 2022 

unferscnat Bürgermeister) 

  

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen An- 

iegt nach $ 102 Abs.2 Satz I des Kommunalverfassungsgesetzes 
sichtnahme vom 21.07.2022 bis 05.08.2022 im Verwahungsamt 

Schwanebeck. Kapellenstraße 16 in 39397 Schwanebeck, Zimmer 34 
öffentlich aus. Die nach $ 110 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgeset- 
zes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Harz. Kommunalaufsicht am 01.06.2022 unter dem Ak- 
ienzeichen 15 12.00 - iQ in Höhe von 1.550.000 € erteilt worden 

    

Groß Ouonstedl, den 27. Juni 2022 

{Unterscheih Hürgemeisien) 

 


